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Gleichwohl erfreut sich das neue Mobiliarpfandrecht in der
Praxis großer Beliebtheit. W�hrend das alte Gesetz betref-
fend das Pfandrecht �ber Handelsgewerbe vom 21. 7. 1971
nur wenig in Anspruch genommen wurde, ist angesichts der
relativ kurzen Zeit seit der Einf�hrung des neuen Gesetzes
schon eine große Anzahl von Registrierungsantr�gen bei
den Notaren zu verzeichnen. Das elektronisch gef�hrte Re-
gister f�r Mobiliarpfandrechte soll durch Ankn�pfung an
den Pfandschuldner und an den Pfandgegenstand eine m�g-
lichst exakte Zuordnung gew�hrleisten. Ob dies angesichts
der oben angesprochenen Ungereimtheiten in befriedigen-
dem Ausmaß gelingt, bleibt abzuwarten.
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L�nderreport Brasilien
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Das politische Umfeld Brasiliens bestimmt im Moment
nachhaltig die wirtschaftliche Lage. Die Krise in Brasilien
hat ein historisches Ausmaß erreicht und ist im Wesent-
lichen rein politisch bedingt. Die Regierung ist durch an-
haltende Offenlegungen von Bestechungsskandalen ge-
schw�cht und kann wichtige Reformen, die notwendig f�r
die Wiederaufnahme des Wirtschaftswachstums w�ren,
nicht umsetzten.

Nach der Amtsenthebung der ehemaligen Pr�sidentin Dilma
Roussef ist nunmehr seit einem Jahr der ehemalige Vizepr�-
sidentMichel Temer im Amt. Dessen Amtszeit war von An-
fang an �berschattet von Brasiliens gr�ßtem Bestechungs-
skandal aller Zeiten, dem sog. „Lava Jato“. Auch wenn Dil-
ma Roussef letztendlich aufgrund Verletzung des Gesetzes
der finanziellen Verantwortung von ihrem Amt enthoben
wurde, ist deren bis dahin seit 13 Jahren regierende Arbeiter-
partei PT (Partido dos Trabalhadores) zusammen mit dem
ehemaligen Pr�sidenten Lula sowie ehemaligen Ministern
laut Untersuchungsergebnis tief in diese Bestechungsskan-
dale involviert. Zwei ehemalige Finanzminister sowie hoch-
rangige Mitglieder der PT sitzen in Untersuchungshaft. Ge-
gen Expr�sident Lulawird in einem Strafverfahren ermittelt.
Insgesamt wurden bisher �ber 1400 Verfahren er�ffnet,
mehr als 750 Beschlagnahmungen von Beweismaterial
durchgef�hrt und Strafprozesse gegen �ber 270 Angeklagte
er�ffnet. Rund 30 Politiker und hochrangige Manager der
gr�ßten brasilianischen Gesellschaften wurden bereits
rechtskr�ftig verurteilt. Auch flossen allein an R�ckzahlun-
gen von Bestechungsgeldern rund 40 Mrd. BRL zur�ck in
die Staatskassen.

Gem�ß Ermittlung der Bundespolizei wurden Bestechungs-
gelder in Milliardenh�he an das gr�ßte Unternehmen der �f-

fentlichen Hand, die staatliche Petrobras, von Unternehmen
bezahlt, um lukrative Auftr�ge zu erhalten. Die großen Bau-
unternehmen haben als Kartell unter sich Preise abgespro-
chen und vereinbart, wer welchen Auftrag ausf�hren wird.
Die so superfakturierten �ffentlichen Auftr�ge finanzierten
den gr�ßten Bestechungsskandal der Geschichte. Die seitens
Petrobras f�r die Auftragsvergabe verantwortlichen Direkto-
ren wurden von der Regierung ernannt und erwarteten, dass
die Bestechungsgelder an die Regierungsparteien zur�ck-
flossen.

Aus wirtschaftlicher Sicht hat die Regierung Temer durch-
aus vielversprechend begonnen. So wurde Ende 2016 das
Gesetz zur Beschr�nkung der Ausgaben der �ffentlichen
Hand verabschiedet, das als eine wichtige vertrauensbilden-
de Maßnahme erachtet wurde. Weitere Reformen vor allem
im Bereich Steuer- und Arbeitsrecht waren geplant. Da diese
Entwicklung aus Investorensicht in die richtige Richtung
ging, zeigte das Land erste Erholungsanzeichen, und die
makro�konomischen Indikatoren wiesen auf einen Um-
schwung zum n�chsten Aufschwung hin. In der Tat verbes-
serten sich wirtschaftlichen Prognosen im ersten Quartal
2017.

Im Mai 2017 ersch�tterte jedoch ein neuer Skandal die poli-
tische Landschaft. Pr�sident Temer selbst steht jetzt konkret
in Verdacht, Bestechungsgelder von der weltweit gr�ßten
fleischverarbeitenden Gesellschaft JBS in einigen F�llen ge-
nehmigt, in anderen F�llen selbst bezogen zu haben. Sein
politisches �berleben ist derzeit fraglich.

Durch die einleitend dargestellten politischen Faktoren wie
die enormen Skandale, in die die gesamte Regierung inklu-
sive des Pr�sidenten verwickelt ist, ist die Regierung extrem
geschw�cht und findet derzeit keine Mehrheit im Abgeord-
netenhaus. Trotz Skandalen will die Regierung jedoch an
den Reformpl�nen festhalten. Im Folgenden sollen die aktu-
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ellen Entwicklungen in den verschiedenen Rechtsgebieten
zusammenfassend dargestellt und auch ein �berblick �ber
die angestrebten Reformen gegeben werden.

II. Rechtsgebiete

1. Steuerrecht

a) BEPS

Brasilien ist ein aktives Mitglied der Base Erosion and Pro-
fit Shifting (BEPS)-Diskussionen. Das ist insbesondere in-
teressant zu beobachten, da Brasilien bisher kein OECD-
Mitglied ist. Als wichtige vertrauensbildende Maßnahme
f�r ausl�ndische Investoren hat Pr�sident Temer im Mai
2017 offiziell einen Antrag Brasiliens auf Mitgliedschaft in
der OECD gestellt. Da f�r eine Aufnahme gravierende �n-
derungen insbesondere im Steuerrecht notwendig sein wer-
den, wird der Prozess selbst einige Jahre in Anspruch neh-
men.

Die Teilnahme Brasiliens an den BEPS-Verhandlungen als
wichtigster wirtschaftlicher Standort in S�damerika wurde
auch von der internationalen Gemeinschaft willkommen ge-
heißen. Brasilien arbeitet an der Umsetzung der 15 Aktions-
programme in nationales Recht. Da die brasilianischen Re-
geln teilweise stark von den OECD-Regeln abweichen, ge-
staltet sich die Umsetzung aber schwierig. Insbesondere die
Aktionen 8, 9 und 10, die die Verrechnungspreisregeln be-
treffen, werden daher schwierig umzusetzen sein. Hervorzu-
heben sind die bereits umgesetzten Aktionen 3, 13 und 15.
So wurde Aktion 3 mit den „Controlled Foreign Compa-
nies“-Grunds�tzen mit Gesetz Nr. 12.973/2014 in nationales
Recht implementiert. Eine wichtige �nderung mit konkre-
tem Handlungsbedarf f�r brasilianische Unternehmen ist die
Umsetzung der Aktion 13, mit der das „Country-by-Coun-
try-Reporting“ ab dem Gesch�ftsjahr 2016 eingef�hrt wird.
Konkret bedeutet das, dass in der K�rperschaftsteuererkl�-
rung 2016, die bis Ende Juli 2017 abgegeben werden muss,
die davon betroffenen Unternehmen entsprechende Infor-
mation offenlegen m�ssen.

Eine Kehrtwendung der bisherigen Politik der brasiliani-
schen Finanzbeh�rden stellt die Umsetzung der Aktion 15
dar. Brasilien nimmt seit dem 1. 1. 2017 am internationalen
Informationsaustausch (Multinational Information Transfer)
teil. Bisher war es den brasilianischen Steuerbeh�rden nicht
m�glich, Informationen aus dem Ausland sowohl �ber Ge-
sellschaften mit Sitz in Brasilien als auch �ber nat�rliche
Personen zu erhalten. Wohl wissend, dass betr�chtliche Ver-
m�genswerte von Brasilianern im Ausland gehalten werden,
ohne dass das bisher gegen�ber den Steuerbeh�rden erkl�rt
wurde, legte die Regierung ein Amnestieprogramm zur Re-
patriierung von Verm�gen auf. Demnach kann das bisher
nicht erkl�rte Verm�gen in Brasilien ohne strafrechtliche
Konsequenzen nachtr�glich versteuert werden. Die Regie-
rung hat mit diesem Programm bisher �ber 45 Mrd. BLR an
Steuern und Strafen eingenommen, was einerseits das Aus-
maß der im Ausland gehaltenen Verm�gen, andererseits
auch die Bedeutung der Umsetzung der BEPS-Aktionen
zeigt.

b) Steueramnestien

Mit provisorischer Maßnahme 783/2017, ver�ffentlicht am
31. 5. 2017, hat die Regierung ein neues Steueramnestiepro-
gramm, genannt „PERT“, verabschiedet. Bundessteuern,
die bis zum 30. 4. 2017 f�llig waren, k�nnen in das Pro-

gramm aufgenommen werden, selbst wenn im Rahmen vor-
hergehender Amnestien eine Ratenzahlung f�r ebendiese
Schuld beantragt worden ist. Im Falle anh�ngiger Steuerpro-
zesse m�ssen die Prozesse zun�chst durch ein Schuldaner-
kenntnis beendet werden. Die Steuerzahler m�ssen bis zum
31. 8. 2017 einen Antrag auf Aufnahme in diese Programm
stellen und haben folgende Optionen:

(1) Zahlung von 20% des Gesamtwerts in 5 Raten bis Dezem-
ber 2017. Die verbleibenden 80% k�nnen dann mit aufge-
laufenen Steuerverlusten verrechnet werden. Sind nicht
ausreichend Steuerverluste vorhanden, kann der fehlende
Betrag in bis zu 60 Raten bezahlt werden.

(2) Zahlung in 120 Raten.

(3) Zahlung von 20% des Gesamtwerts in 5 Raten bis Dezem-
ber 2017 und anschließender Ratenzahlung des Restwertes.
Bei Zahlung des Restwertes bis Januar 2018 werden 90%
der Zinsen und 50% der Strafen erlassen. Alternativ kann
der Restbetrag in bis zu 175 Raten bezahlt werden. Der Er-
lass der Zinsen und Strafen reduziert sich dabei im Verh�lt-
nis. Je mehr Raten beantragt werden desto weniger betr�gt
der Zinsen- und Straferlass.

Das Amnestieprogramm stellt im Vergleich zu fr�heren
Amnestieprogrammen eine u. E. interessante Option dar.
Insbesondere die M�glichkeit der Verwendung von Steuer-
verlusten zur Bezahlung von Steuerschulden wird von den
betroffenen Gesellschaften positiv aufgenommen. Die Re-
gierung erwartet mit diesem Programm zus�tzliche Einnah-
men von rund 13 Mrd. BLR. Jedoch wird auch festgestellt,
dass durch derartige Steueramnestien, die von Zeit zu Zeit
gew�hrt werden, die Bereitschaft der Steuerzahler zu ord-
nungsgem�ßen und p�nktlichen Steuerzahlungen beein-
tr�chtigt wird. Der „brave“ Steuerzahler wird im Ergebnis
benachteiligt.

2. Arbeitsrecht

a) Outsourcing

Im M�rz 2017 hat die Regierung mit Gesetz Nr. 13.429/17
einen wichtigen Schritt in Richtung Reform des Arbeits-
rechts unternommen. Das brasilianische Arbeitsrechtsge-
setzbuch ist von 1946 (sog. CLT) und gen�gt weitgehend
nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein modernes
Arbeitsrecht, da es starre, von den Parteien nicht ab�nderba-
re Regeln vorsieht. Das veraltete starre Gesetz erh�ht auch
die Arbeitskosten der Unternehmer. Brasilien hat im interna-
tionalen Vergleich ein sehr hohes Lohnniveau, verursacht
durch hohe Lohnnebenkosten, die ca. das Doppelte eines
Monatsbruttogehalts ausmachen. Das CLTerlaubt in diesem
Zusammenhang keine Gehaltsreduzierungen. Brasilien ist
zudemWeltmeister in Punkto Anzahl von arbeitsrechtlichen
Klagen pro Unternehmen, da das CLT sehr einseitig ist, den
Arbeitnehmer weitgehend sch�tzt und es ihm erm�glicht,
den Arbeitgeber mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit auf
sog. danos morais (Schmerzensgeld wegen immateriellen
„moralischen Schadens“, z.B. wegen Verletzung des Pers�n-
lichkeitsrechts) zu verklagen. Insgesamt gilt die Inflexibili-
t�t und Einseitigkeit des Arbeitsrechtes in Brasilien als eine
der gr�ßten H�rden f�r Investoren und Unternehmer.

Bisher konnten brasilianische Gesellschaften lediglich sol-
che Dienstleistungen an Dritte vergeben („outsourcing“), die
nur indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung ste-
hen wie z.B. Sicherheitspersonal oder Transport von Arbeit-
nehmern. Mit dem neuen Gesetz ist nunmehr auch eine Ver-
gabe an Dritte von unmittelbar im Zusammenhang mit dem
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Gesellschaftszweck stehenden T�tigkeiten (Kerngesch�ft)
m�glich. Dieses Gesetz geh�rt zur Gruppe der unpopul�ren
Maßnahmen, die sich die Regierung als wesentlich f�r einen
Wiederaufschwung ins Programmgeschrieben hatte.

Das neue Gesetz sieht vor, dass die beauftragende Gesell-
schaft f�r die Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsbedin-
gungen verantwortlich ist, wenn die Arbeiter innerhalb der
Gesellschaft t�tig werden. Außerdem ist die Gesellschaft
subsidi�r haftbar, sollte die beauftragte Gesellschaft ihren
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen.

Leider ist das Gesetz in seiner Formulierung auslegungsbe-
d�rftig, so dass viele Einzelheiten noch nicht definiert sind
und in der Praxis noch gekl�rt werden m�ssen.

b) Rentenreform

Die geplante Rentenreform wird von Wirtschaftsexperten
als Meilenstein bei der Wiederaufnahme des Wirtschafts-
wachstums angesehen. Wie in anderen L�ndern der Welt
auch steigen die Ausgaben f�r Rentenzahlungen �berpro-
portional. Das Loch im Haushalt betr�gt heute ca. 181 Mrd.
BLR und wird in den n�chsten Jahren rapide anwachsen.
Den Vorhersagen entsprechend wird die Belastung des
Haushalts mit Rentenzahlungen bis 2060 16% des brasilia-
nischen Bruttoinlandsprodukts betragen. Heute sind es be-
reits 2,7%, im Jahr 1997 waren es nur 0,3%. In der Bev�lke-
rung wird die Reform jedoch heftig kritisiert, da sie aus
Sicht ihrer Kritiker einen R�ckschritt des Sozialstaats dar-
stellen soll und insbesondere der Bev�lkerungsanteil mit
niedrigen Einkommen und Landarbeiter schlechter gestellt
sein sollen.

Gem�ß den heutigen Regeln k�nnen Frauen mit 60 und
M�nner mit 65 Jahren (Landarbeiter mit 55 bzw. 60 Jahren)
in Rente gehen. Die Anhebung des Rentenalters ist derzeit
in heftiger Diskussion. Das aktuelle Reformpacket sieht vor,
dass zuk�nftig Frauen mit 62 und M�nner weiter mit 65 Jah-
ren in Rente gehen k�nnen. Die große �nderung betrifft je-
doch die Mindesteinzahlungsfrist. Wer heute 35 Jahre lang
in die Rente einbezahlt hat, kann ohne Mindestalter die
Rente beantragen; d.h. ein Arbeitnehmer, der mit 20 Jahren
angefangen hat, in die Rentenkasse einzubezahlen, kann mit
55 Jahren in Rente gehen. Das durchschnittliche Rentenein-
trittsalter betr�gt heute deutlich unter 60 Jahren. K�nftig
muss das neue Mindestalter ber�cksichtigt werden. In Zu-
kunft muss laut Reformvorhaben außerdem mindestens 25
Jahre lang einbezahlt worden sein.

Die Regierung versteht, dass diese Rentenreform fundamen-
tal f�r die Wiederbelebung des Vertrauens und damit des
Wirtschaftswachstums ist.

c) Arbeitsrechtsreform

Die neben der Rentenreform zur Wiederbelebung der Kon-
junktur wichtigste, aber ebenfalls unpopul�re Reform ist die
Arbeitsrechtsreform. Mit dieser Reform sollen die starren
Vorgaben des bisherigen Arbeitsrechts aufgel�st und bilate-
rale Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer m�glich werden. So muss derzeit der 30-t�gige Jahres-
urlaub am St�ck, d.h. auf einmal im Jahr genommen wer-
den. Nur in Ausnahmef�llen k�nnen 10 Tage des Gesamtur-
laubes getrennt genommen werden. In Zukunft ist eine
flexible Vereinbarung m�glich, die auch heute schon in der
Praxis insbesondere auf der Managementebene gelebt wird.
Auch „Home Office“- und Verg�tungsregeln abh�ngig von

der Produktivit�t sind vorgesehen. Weiter ist die M�glich-
keit von befristeten Arbeitsverh�ltnissen bis zu 120 Tagen,
die einmal um den gleichen Zeitraum verl�ngert werden
k�nnen, Bestandteil des Reformvorhabens.

3. Gesellschaftsrecht

a) Offenlegung der Letztbeg�nstigten

Gem�ß Verordnung Nr. 1.634/16 der Finanzbeh�rden m�s-
sen ab Juli 2017 die in Brasilien registrierten Gesellschaften
�ber die sog. Letztbeg�nstigten in der Gesellschaftsstruktur
informieren. Als Letztbeg�nstigter gelten die nat�rlichen
Personen, die direkt oder indirekt Anteile halten oder rele-
vanten Einfluss auf die Gesellschaft haben. Relevanter Ein-
fluss wird unterstellt bei einer direkten oder indirekten Be-
teiligung von mehr als 20%.

Dieser Nachweis muss k�nftig bei allen gesellschaftsrechtli-
chen �nderungen erbracht werden bzw. ohne �nderung bis
sp�testens 31. 12. 2017.

b) Ein-Mann-Gesellschaft

Im brasilianischen Recht gab es bisher schon eine „Ein-
Mann-Gesellschaft“ mit beschr�nkter Haftung (sog. EIRELI
– Empresa Individual de Responsabilidade Limitada). Je-
doch konnte Gesellschafter nur eine nat�rliche Person mit
Sitz in Brasilien sein. Seit Anfang Mai 2017 k�nnen nun-
mehr Gesellschafter einer solchen EIRELI auch ausl�ndi-
sche nat�rliche oder juristische Personen sein. Das wurde
mit der Verordnung IN 38/2017 des f�r die Registrierung
von Gesellschaften verantwortlichen Organs klargestellt.
Dies mag f�r die zahlreichen Gesellschaften, die nur aus for-
mellen Gr�nden einen Minderheitsgesellschafter mit einer
Minibeteiligung vorsehen, interessant sein.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Die wirtschaftliche Zukunft Brasiliens ist aufgrund der poli-
tischen Skandale ungewiss. Im ersten Quartal 2017 deutete
alles darauf hin, dass die Wirtschaft wieder anl�uft. Die In-
flation liegt im Juni 2017 bei 4,5%, was die niedrigste Infla-
tionsrate der letzten 10 Jahre ist. Die Regierung hat am
16. 6. 2017 ihre interne Inflationsrichtlinie erstmals in 14
Jahren von 4,50% auf 4,25% reduziert. Eine kontrollierte
Inflation ist eine der wichtigsten Faktoren der brasiliani-
schen Wirtschaft. F�r dieses Jahr wird gem�ß Zentralbank-
informationen ein BIP-Wachstum von 0,5% und f�r 2018
von 2,5% erwartet. Das w�re nach zwei Jahren mit negati-
vem BIP-Wachstum eine Entwicklung in die richtige Rich-
tung.

Die massive juristische Aufarbeitung der Korruption wird
insgesamt als positives Signal gewertet. Die Demokratie
Brasiliens mit einer funktionierenden Gewaltenteilung, ge-
ordneten juristischen Schritten und Prozessen trotz Verstri-
ckung der h�chsten politischen �mter wurde erfolgreich un-
ter Beweis gestellt.

Die n�chsten regul�ren Neuwahlen finden im Oktober 2018
statt. Da alle bisher renommierten Kandidaten in die Polit-
skandale verwickelt sind, ist nicht abzusehen, wer Kandidat
sein k�nnte. Auch ist fraglich, ob der extrem geschw�chte
Pr�sident Temer amtsenthoben wird oder gar freiwillig vor-
zeitige Neuwahlen ausrufen wird.

Der wirtschaftliche Wiederaufschwung h�ngt jetzt von einer
schnellen Bew�ltigung der politischen Krise ab. Fast alle
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Wirtschaftsexperten sind sich einig, dass eine stabile wirt-
schaftsorientierte Regierung den lange erwarteten Wirt-
schaftsaufschwung realisieren k�nnte.

Vor diesem Hintergrund beobachten wir einen andauernden
Trend von antizyklischem Investment insbesondere des

deutschen Mittelstandes, der in den mit Abstand gr�ßten
Markt in Lateinamerika zu historisch g�nstigen Konditionen
einsteigt. Brasilien bleibt bis auf Weiteres ein attraktiver
Markt f�r langfristig orientierte und fortgeschrittene Inves-
toren und Unternehmer.

Internationales Wirtschaftsrecht

& Vertragsgerichtsstand nach EuGVVO –
Regressklage eines gesamtschuldnerischen
Darlehensnehmers gegen andere
gesamtschuldnerische Darlehensnehmer

EuGH (3. Kammer), Urteil vom 15. 6. 2017 – Rs. C-249/16;
Saale Kareda gegen Stefan Benk�

Tenor

1. Art. 7 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Euro-
p�ischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 �ber
die gerichtliche Zust�ndigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen ist dahin auszulegen, dass Gegenstand einer von einem
Gesamtschuldner eines Kreditvertrags gegen einen anderen
Gesamtschuldner erhobenen Regressklage „ein Vertrag
oder Anspr�che aus einem Vertrag“ im Sinne dieser Vor-
schrift sind.

2. Art. 7 Nr. 1 Buchst. b zweiter Gedankenstrich der Verord-
nung Nr. 1215/2012 ist dahin auszulegen, dass ein Kreditver-
trag wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende, den
zwei Gesamtschuldner mit einem Kreditinstitut schließen,
als „Vertrag �ber die Erbringung von Dienstleistungen“ im
Sinne dieser Vorschrift zu qualifizieren ist.

3. Art. 7 Nr. 1 Buchst. b zweiter Gedankenstrich der Verord-
nung Nr. 1215/2012 ist dahin auszulegen, dass in dem Fall,
in dem ein Kreditinstitut zwei Gesamtschuldnern einen
Kredit gew�hrt hat, der „Ort in einem Mitgliedstaat, an
dem [die Dienstleistungen] nach dem Vertrag erbracht wor-
den sind oder h�tten erbracht werden m�ssen“ im Sinne
dieser Vorschrift, sofern nichts anderes vereinbart worden
ist – auch f�r die Bestimmung der �rtlichen Zust�ndigkeit

des Richters, der �ber die Regressklage eines Gesamt-
schuldners gegen den anderen zu entscheiden hat –, der Ort
des Sitzes des Kreditinstituts ist.

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 Art. 7

Aus den Gr�nden

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von
Art. 7 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europ�-
ischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 �ber die ge-
richtliche Zust�ndigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl.
2012, L 351, S. 1).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Ste-
fan Benk� und Frau Saale Kareda �ber die Erstattung von Raten
aufgrund eines gemeinsamen Kreditvertrags, die Herr Benk�
wegen Nichtleistung durch Frau Kareda gezahlt hat.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Verordnung Nr. 1215/2012

3 Nach ihrem vierten Erw�gungsgrund sollen mit der Verord-
nung Nr. 1215/2012 im Interesse des reibungslosen Funktionie-
rens des Binnenmarkts „Bestimmungen [eingef�hrt werden],
um die Vorschriften �ber die internationale Zust�ndigkeit in Zi-
vil- und Handelssachen zu vereinheitlichen und eine rasche und
unkomplizierte Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen zu gew�hrleisten, die in einem Mitgliedstaat ergangen
sind“.

4 In den Erw�gungsgr�nden 15 und 16 der Verordnung
Nr. 1215/2012 heißt es:

„(15) Die Zust�ndigkeitsvorschriften sollten in hohem Maße
vorhersehbar sein und sich grunds�tzlich nach dem Wohnsitz
des Beklagten richten. Diese Zust�ndigkeit sollte stets gegeben
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Leiter der Steuer- und Unternehmensberatung in 
der Niederlassung S¼o Paulo von R�dl & Partner 
Brasilien seit 2016, deutscher Rechtsanwalt. 
Nach seinem Berufsstart in Deutschland, u. a. 
bei Wirtschaftspr�fungs- und Steuerberatungs-
gesellschaften, f�hrte ihn sein Berufsweg nach

Brasilien. Er bringt �ber 20 Jahre Erfahrung bei f�hrendenGerman
Desk-Steuer- und Rechtsberatungen in Brasilien mit und betreute
zahlreiche deutsche Mandanten mit Tochtergesellschaften in Bra-
silien. Fachlich konzentriert er sich auf die Betreuung aller rele-
vanten steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen vom Markt-
eintritt bis zur Unternehmensschließung mit besonderem Schwer-
punkt auf die Belange deutschsprachiger Investoren und Unterneh-
mer in S�damerika. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, insbe-
sondere zum Themenkreis St euerrecht in Brasilien, und einer der
f�hrenden Experten auf diesem Gebiet.
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